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ist, in der jeweils geltenden Fassung, Stadtrundfahrten, Schiffs-
ausflüge und vergleichbare Angebote zu touristischen Zwecken 
dürfen nur unter der 3G-Bedingung angeboten werden. Es be-
steht die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen.“

5. § 29 Absatz 2 und 3 wird wie folgt gefasst:
„(2) In Museen, Galerien und Gedenkstätten besteht, soweit 

geschlossene Räume betroffen sind, die Pflicht, eine FFP2-Mas-
ke zu tragen.

(3) In Bibliotheken und Archiven besteht, soweit geschlosse-
ne Räume betroffen sind, die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tra-
gen. Zusätzlich dürfen Bibliotheken, soweit eine Lesesaalnut-
zung im Vordergrund steht, und Archive nur unter der 3G-Be-
dingung geöffnet werden.“

6. § 34 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Im Zoologischen Garten Berlin einschließlich des Aqua-
riums, dem Tierpark Berlin Friedrichsfelde und dem Botani-
schen Garten Berlin besteht, soweit geschlossene Räume 
betroffen sind, die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen.“

b) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „bis 4“ durch die Angabe 
„und 3“ ersetzt.

7. In § 35 Absatz 2 werden die Wörter „oder Freihaltequoten“ 
durch die Wörter „und Freihaltevorgaben“ ersetzt.

8. § 40 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 11b werden die Wörter „für einen Zeitraum von 

10 Tagen“ gestrichen.
b) Nummer 28 wird aufgehoben.
c) In Nummer 29 wird die Angabe „Absatz 4“ durch die An-

gabe „Absatz 1“ ersetzt.
d) Nummer 40 wird wie folgt gefasst:

„40.  entgegen § 19 Absatz 1 als verantwortliche Betreiberin 
oder verantwortlicher Betreiber Ausflugsfahrten, Stadt-
rundfahrten, Schiffsausflüge oder vergleichbare Ange-
bote gegenüber Personen anbietet, die nicht zu dem in 
§ 6 Absatz 1 oder § 8 Absatz 5 in Verbindung mit Ab-
satz 2 Nummer 1 bis 4 genannten Personenkreis gehö-
ren,“

9. In § 41 Absatz 2 wird die Angabe „11. März“ durch die Angabe 
„17. März“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 15. Februar 2022

Der Senat von Berlin
Franziska  G i f f e y

Regierende Bürgermeisterin
Ulrike  G o t e

Senatorin für Wissenschaft, 
Gesundheit, Pflege und  

Gleichstellung

Auf Grund des § 2 Satz 1 und 2 des Berliner COVID-19-Parla-
mentsbeteiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und 
§ 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 1 
in Verbindung mit Absatz 8 Satz 1 und § 28a Absatz 7 des Infek-
tionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I 
S. 5162) geändert worden ist, sowie § 7 der COVID-19-Schutzmaß-
nahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 
08.05.2021 V1), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom  
14. Januar 2022 (BAnz AT 14.01.2022 V1) geändert worden ist, 
verordnet der Senat:

Artikel 1 
Änderung der  

Vierten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Die Vierte SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 1334), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 8. Februar 2022 (GVBl. S. 50) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:
1. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „für einen Zeitraum 
von 10 Tagen ab dem Zeitpunkt der Kenntniserlangung“ ge-
strichen.

b) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:
„(7) Die Meldepflichten nach dem Infektionsschutzgesetz 

bleiben unberührt. Das zuständige Gesundheitsamt kann 
unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert Koch- 
Instituts in ihrer jeweils geltenden Fassung von den Absätzen 
1 bis 3, 5 und 6 abweichende Anordnungen treffen.“

2. § 15 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) In Einzelhandelsgeschäften aller Art und Einkaufszent-

ren (Malls) gilt für Personal die Pflicht, eine medizinische Ge-
sichtsmaske zu tragen, sowie für Kundinnen und Kunden die 
Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Für Personal sowie Kundin-
nen und Kunden in Handwerks-, Dienstleistungs- und anderen 
Gewerbebetrieben mit Publikumsverkehr sowie für Personal in 
Gaststätten mit Gästekontakt besteht im Innen- wie im Außen-
bereich eine Maskenpflicht.“

3. § 16 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Bei der Öffnung von Verkaufsstellen im Sinne des 
Berliner Ladenöffnungsgesetzes vom 14. November 2006 
(GVBl. S. 1045), das zuletzt durch das Gesetz vom 13. Ok-
tober 2010 (GVBl. S. 467) geändert worden ist, und Kauf-
häusern, Einkaufszentren (Malls), Abhol- und Lieferdiens-
ten, Fahrrad- und Kfz-Werkstätten und Wochenmärkten sind 
die Vorgaben der Zutrittssteuerung zu beachten.“

b) Die Absätze 2 bis 4 werden aufgehoben.
c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 2.

4. § 19 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Ausflugsfahrten im Sinne des § 48 des Personenbeförde-

rungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Au-
gust 1990 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 16. April 2021 (BGBl. I S. 822) geändert worden 

Sechste Verordnung
zur Änderung der 

Vierten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Vom 15. Februar 2022
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